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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 28.04.2010 öffentlich 
Entscheidung 
 

Bildungsausschuss 01.06.2010 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat  öffentlich 
Entscheidung 

 
 
Betreff: Aufnahme weiterführende Schulen - Losverfa hren für Gymnasien 
  
Bezugsbeschluss:  
 
Schulentwicklungsplanung der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2009/10 bis 2013/14 
(VL-Nr. V/2009/08287) Beschluss des Stadtrates vom 27.1.2010 
 
Beschlussvorschlag:                                          
 

1. Gemäß § 1, Ziff. 2 der Zweiten VO zur Änderung der VO zur Bildung von 
Anfangsklassen und zur Aufnahme an allgemeinbildenden Schulen (GVBl. LSA Nr. 
10/2010 S. 195 vom 20.4.2010) beschließt der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in 
Ergänzung seiner Beschlussfassung vom 27.1.2010 folgende Aufnahmekapazitäten 
für die allgemeinbildenden Gymnasien und Gesamtschulen: 

 
  Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“  4 Klassen/112 Schüler 
  J.-G.-Herder-Gymnasium     3 Klassen/84 Schüler1) 

  Gymnasium Südstadt      4 Klassen/112 Schüler 
  Chr.-Wolff-Gymnasium     4 Klassen/112 Schüler 
  IGS        5 Klassen/140 Schüler 
  KGS „Ulrich von Hutten“ - Sekundarschulteil  2 Klassen/56 Schüler2) 

  KGS „Ulrich von Hutten“ - Gymnasialteil   2 Klassen/56 Schüler2) 

  KGS „Wilhelm von Humboldt“ - Sekundarschulteil  4 Klassen/112 Schüler 
  KGS „Wilhelm von Humboldt“ - Gymnasialteil  2 Klassen/56 Schüler 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2010/08806 
Datum:   10.05.2010 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:    
Plandatum:        
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  1) Die Aufnahme am J.-G.-Herder-Gymnasium erfolgt alternierend. Im geraden Jahr, 
  beginnend ab 2010/11 werden 3 Klassen und im ungeraden Jahr, beginnend ab 
  2011/12 4 Klassen aufgenommen. 
 
  2) Unter Berücksichtigung § 1, Ziff. 1 der 2. VO zur Bildung von Anfangsklassen und 
  zur Aufnahme an allgemeinbildenden Schulen (GVBl. Nr. 10/2010, S. 195 v.  
  20.4.2010) 
 
 
 

2. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) nimmt gemäß der Zweiten VO zur Änderung der 
VO zur Bildung von Anfangsklassen und zur Aufnahme an allgemeinbildenden 
Schulen (GVBl. Nr. 10/2010, S. 195 v. 20.4.2010), die durch die Oberbürgermeisterin 
erlassene Verwaltungsvorschrift der Stadt Halle (Saale) zum Auswahlverfahren zur 
Aufnahme in den 5. Schuljahrgang der Gymnasien der Stadt Halle (Saale) zum 
Schuljahr 2010/11 und den nachfolgenden Schuljahren zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
Tobias Kogge 
Beigeordneter für Jugend, Schule,  
Soziales und kulturelle Bildung 
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Begründung:                                                                                                                                    
 
Im Rahmen der Mittelfristigen Schulentwicklungsplanung (VL-Nr. V/2009/08287) wurden in 
Abhängigkeit von den vorhandenen Unterrichtsräumen sowie der Umsetzung pädagogische 
Konzepte für die kommunalen Gymnasien und Gesamtschulen Aufnahmekapazitäten 
aufgrund bisheriger Verordnungen festgelegt und beschlossen, um im Fall der 
Überschreitung der  Aufnahmekapazitäten ein Auswahlverfahren durchzuführen. Die 
Oberbürgermeisterin wurde beauftragt, dazu eine Verwaltungsvorschrift zu erlassen. 
 
Die aktuelle Rechtsgrundlage  für die Aufnahme an weiterführenden Schulen ist die VO zur 
Bildung von Anfangsklassen und zur Aufnahme an allgemeinbildenden Schulen vom 
8.2.2006, geändert durch VO vom 6.10.2008 (GVBl LSA S. 317) in der Fassung der 2. 
Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Bildung von Anfangsklassen und zur 
Aufnahme an allgemeinbildenden Schulen vom 09.04.20 10 (veröffentlicht im GVBl LSA 
vom 20.4.2010, S. 195). Gemäß § 1, Ziff. 2, wird geregelt, dass durch den Schulträger bei 
Überschreitung der Aufnahmekapazität ein Auswahlverfahren durchzuführen ist. (Anlage 1) 
 
Damit der Terminplan zur Aufnahme an weiterführenden Schulen im Schuljahr 2010/2011 für 
den Übergang zum Gymnasium eingehalten wird (Rd-Erl. des MK vom 26.11.2009, SVBl. 
LSA Nr. 12/2009 S. 262) hat bis zum 14.5.2010 die Zuordnung der Schüler/Schülerinnen in 
die Gymnasien durch den Schulträger in Zusammenarbeit mit dem LVwA zu erfolgen. 
Deshalb muss in der Zeit vom 7.5.2010 bis 12.5.2010 das Auswahlverfahren (Losverfahren) 
durchgeführt werden. (Anlage 2) 
 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Verwaltungsvorschrift sowie der 2. Änderungs-
VO vom 9.4.2010 wurde von Seiten des Rechtsamtes der Stadt und des Kultusministeriums 
in Auswertung bestehender Rechtsprechungen die Festlegung einer Geschwisterkind-
regelung rechtlich als schwer haltbar eingestuft. Bei Kapazitätsüberschreitung hat ein 
Auswahlverfahren betreffend dieser Teilung der freien Plätze auf die größere Zahl der 
Bewerber unter Berücksichtigung des Gleichheitsgrundsatzes nach sachgerechten Kriterien 
zu erfolgen. Die o. g. zweite Verordnung hat als sachgerechtes Kriterium eine 
Gleichbehandlung nach dem Zufallsprinzip durch Losverfahren vorgesehen, dagegen nicht 
die vorrangige Berücksichtigung von Geschwisterkindern. Die Tatsache, dass bereits 
Geschwister die Schule besuchen, ist für öffentliche Schulen kein sachbezogener 
Differenzierungsgrund. Eine Geschwisterkindregelung würde die Chancen der übrigen 
Bewerber ein Los zu erhalten, somit ohne sachgerechten Grund verringern.  
 
Im Mittelpunkt dabei steht, dass das durchzuführende Auswahlverfahren unter Berücksich-
tigung des Gleichheitsgrundsatzes nach sachgerechten Kriterien durchzuführen ist. 
Im Falle eines Losverfahrens muss eine Gleichbehandlung nach dem Zufallsprinzip 
stattfinden. Davon abgewichen werden darf nur, wenn ein Einzelfall „eine außergewöhnliche 
Härte“ offensichtlich eine Sonderregelung verlangt. (Anlage 3) 
 
Mit der Verordnung (Anlage 1) erhält das Aufnahmeverfahren eine Rechtsgrundlage und mit 
der Verwaltungsvorschrift (Anlage 2) eine Handlungsgrundlage für die Stadt Halle (Saale). 
 
 
Anlage 1 
VO zur Änderung der Verordnung zur Bildung von Anfangsklassen und zur Aufnahme an 
allgemeinbildenden Schulen (GVBl. LSA, S. 195 vom 20.4.2010) 
 
Anlage 2 
Verwaltungsvorschrift 
 
Anlage 3 
Niehues,  Schulrecht NJW-Schriften Band 1 (3. Auflage) - S. 173/174 



4 
 

Anlage 1
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Anlage 2 
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Anlage 3 
 
 
 
 

 



8 
 

 



9 
 

 


